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N ewsletter  
 
 
 
Beamtenrecht / Konkurrentenstreit (Feuerwehr)  
OVG NRW stoppt Stellenbesetzung (A 11) – „Potenzialeinschätzung“ als K. -o.-Kriterium 

ohne tragfähige Grundlage unzulässig  -  OVG NRW, Beschl. v. 16.01.2026 – 6 B 261/25 (Vo-

rinstanz: VG Köln, Az. 19 L 2324/24, Beschl. v. 24.02.2025)  

 
1. Einleitung  

 

Mit Beschluss vom 16.01.2026 , 6 B 261/25,  

hat  das Oberverwaltungsgericht für das 

Land Nordrhein -Westfalen im einstweili-

gen Rechtsschutz eine beabsichtigte Stel-

lenbesetzung im feuerwehrtechnischen 

Dienst (BesGr. A 11; „Wachabteilungsfüh-

rerin/Fahrzeugführerin auf dem Hilfeleis-

tungslöschfahrzeug“) vorlä ufig gestoppt.  

 

Der Dienstherr darf die Stellen nicht mit 

den Beigeladenen besetzen, solange nicht 

über die Bewerbung des Antragstellers un-

ter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Senats erneut entschieden worden ist. Das 

Verfahren stand in der Beschwerdeinstanz 

nach erstin stanzlicher Versagung einst-

weiligen Rechtsschutzes vor dem Verwal-

tungsgericht Köln.  

 

Die Entscheidung ist über den Einzelfall 

hinaus praxisrelevant, weil der Senat die 

(in Auswahlverfahren zunehmend 

anzutreffende) Heranziehung sogenann-

ter „Potenzialeinschätzungen“ als eigen-

ständiges und zugleich ausschlussbegrün-

dendes Instrument an strenge rechtliche 

Voraussetzungen knüpft.  

 

2.  Sachverhalt und Verfahrensgang  

 

Im Kern ging es um ein Laufbahnauf-

stiegs -/Stellenbesetzungsverfahren. Der 

Dienstherr hatte den Zugang zum weite-

ren Verfahren davon abhängig gemacht, 

dass Bewerber eine positive Potenzialein-

schätzung erhalten. Fiel diese negativ aus, 

erfolgte ein sofortiger  Ausschluss („K. -o.-

Kriterium“). Daneben wurde (ebenfalls 

vorgelagert) auf ein konstitutiv verstande-

nes Merkmal einer Mindestdauer von Lei-

tungsfunktionen im Bereich einer Son-

deraufgabe abgestellt.  

 

Nachdem das VG Köln den Eilantrag abge-

lehnt hatte, hatte die Beschwerde vor dem 
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OVG NRW im entscheidenden Umfang Er-

folg.  

 

3.  Kernaussagen des OVG NRW  

 

Der Senat stellt die Verletzung des Bewer-

bungsverfahrensanspruchs (Art. 33 Abs. 2 

GG) fest und sichert diesen im Eilverfah-

ren effektiv ab: Die Stellenbesetzung wird 

bis zur erneuten rechtmäßigen Entschei-

dung über die Bewerbung des Antragstel-

lers untersagt.  Praktisch bedeutet dies: 

Der Dienstherr muss das Verfahren (bezo-

gen auf den Antragsteller) auf eine tragfä-

hige Grundlage stellen und neu entschei-

den.  

 

Tragender Schwerpunkt ist die Qualifizie-

rung der Potenzialeinschätzung als un-

mittelbar mitentscheidendes Instrument. 

Gerade weil sie nicht nur „hilfsweise“ her-

angezogen wird, sondern Bewerber be-

reits vorgelagert ausschließt, unterliegt sie 

nach Auffassung des Senats dem Vorbe-

halt des Gesetzes. Eingriffe oder maßgeb-

liche Ausgestaltungen des grundrechts-

gleichen Rechts auf Fortkommen nach 

Eignung, Befähigung und Leistung bedür-

fen einer hinreichenden normativen 

Grundlage.  

 

Der Senat beanstandet dabei insbeson-

dere, dass die herangezogene „Grundsatz-

verfügung“ des Dienstherrn keinerlei abs-

trakt -generelle Vorgaben zu tatsächlichen 

Grundlagen, Bewertungsmaßstäben und 

Verfahren enthält. Fehlen solche Stan-

dards, ist die Vergleichba rkeit der Bewer-

bungen nicht hinreichend gesichert.  

 

Das Gericht grenzt die hier praktizierte, 

anlassbezogene Vorgesetztenbewertung 

ausdrücklich von strukturierten, wissen-

schaftlich fundierten Auswahlmethoden 

ab. Wenn ein Instrument die Auswahlent-

scheidung maßgeblich steuert, müssen 

Maßstäbe, Gewichtung und Dokumenta-

tionsgrundlagen so ausgestaltet sein, dass 

ein belastbarer, einheitlic her Bewerber-

vergleich möglich ist. Daran fehlte es.  

 

Zusätzlich zu den strukturellen Defiziten 

nimmt der Senat die konkrete Bewertung 

in den Blick: Ein signifikanter Bewertungs-

wechsel innerhalb kurzer Zeit, zumal bei 

identischem Beurteiler, bedarf nachvoll-

ziehbarer Erklärung. Fehlt eine Plausibili-

sierung, tr ägt die Potenzialeinschätzung 

den Ausschluss nicht.  

 

Besonders praxisnah ist der Hinweis des 

Senats auf die Inkompatibilität eines 

dienstpostenbezogenen Maßstabs mit ei-

ner Bewertung „grundlegender Fähigkei-

ten“. Es widerspricht nach der Argumen-

tation des OVG NRW der Logik einer Eig-

nungsbewertung, wenn eine Ko mpetenz 

„besser“ ausfällt, nur weil sie im jeweils 

angestrebten Dienstposten nicht benötigt 

werde. Auswahlentscheidungen müssen 

im Kern statusamtsbezogen erfolgen; 

dienstpostenbezogene Relativierungen 

sind rechtlich riskant.  

 

Der Senat beanstandet, dass der Antrag-

steller zusätzlich wegen angeblich fehlen-

der zweijähriger Leitungsfunktion im Be-

reich einer Sonderaufgabe vom Verfahren 

ausgeschlossen wurde. Auch insoweit 

durfte der Dienstherr nach der im Eilver-

fahren gebotenen Prüfu ng den Ausschluss 

nicht tragen; der Bewerbungsverfahrens-

anspruch bleibt eröffnet.  
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Bemerkenswert ist ferner, dass das Ange-

bot des Dienstherrn, für den Fall des Ob-

siegens eine zusätzliche „Reservestelle“ 

freizuhalten, den Anordnungsgrund nicht 

entfallen lässt. Auch eine solche Stelle 

dürfte nur in einem den Anforderungen 

des Art. 33 Abs. 2 GG genügenden Besten-

ausleseverfahren vergeben werden.  

 

Schließlich weist der Senat ausdrücklich 

vorsorglich darauf hin, dass bei einer be-

absichtigten unmittelbaren Beförderung 

in ein A -11-Statusamt das Verbot der 

Sprungbeförderung entgegenstehen 

kann, wenn bislang lediglich Ämter der 

BesGr. A 9/A 9 Z bekleidet  werden. Der 

Umstand eines Laufbahnaufstiegs lässt 

dieses Verbot nach Auffassung des OVG 

NRW nicht entfallen.  

 

4. Praxishinweise  

 

K. -o.-Kriterien sind besonders angreifbar, 

wenn sie an Instrumente geknüpft wer-

den, die nicht normativ tragfähig und abs-

trakt -generell ausgestaltet sind.  

Wird eine Potenzialeinschätzung mitent-

scheidend eingesetzt, bedarf es regelmä-

ßig klarer Vorgaben zu Grundlagen, Maß-

stäben, Verfahren und Dokumentation; 

andernfalls fehlt die Vergleichbarkeit.  

Bewertungswechsel sind plausibel zu be-

gründen, insbesondere wenn die Bewer-

tung in kurzer Zeit erheblich abweicht.  

Auswahlentscheidungen sind grundsätz-

lich statusamtsbezogen; dienstpostenbe-

zogene Relativierungen dürfen nicht zu 

Wertungswidersprüchen führen.  

 

 

 

 

5. Fazit  

 

Der Beschluss stärkt den Rechtsschutz im 

beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit 

und verdeutlicht, dass zusätzliche Aus-

wahlinstrumente nicht „nebenbei“ als 

Ausschlussmechanismus etabliert werden 

dürfen. Wo Potenzialeinschätzungen die 

Auswahl maßgeblich steue rn, verlangt das 

Gericht eine belastbare normative Grund-

lage, ein standardisiertes Verfahren und 

nachvollziehbare Maßstäbe. Für die Praxis 

gilt: Ohne ein rechtssicheres Auswahlge-

rüst drohen erfolgreiche Eilverfahren – bis 

hin zum vorläufigen Stopp der Stel lenbe-

setzung.  

 

In eigener Sache:  

 

Baiker & Richter Rechtsanwälte (PartG) 

sind auf Verwaltungsrecht spezialisiert 

und vertreten im Beamtenrecht/Konkur-

rentenstreit gleichermaßen Diensther-

ren/Behörden wie Beamte und Beschäf-

tigte des öffentlichen Dienstes – außerge-

richtlich und gerichtlich in allen Instan-

zen.  

 

Die vorstehend dargestellte Entscheidung 

OVG NRW, Beschl. v. 16.01.2026 – 6 B 

261/25 (Vorinstanz: VG Köln, 19 L 

2324/24) wurde von unserer Kanzlei für 

den Antragsteller erstritten; das OVG NRW 

hat die Stellenbesetzung vorläufig unter-

sagt und eine Neubesche idung unter Be-

achtung der Rechtsauffassung des Senats 

angeordnet.  


